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Verordnung
über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regie
rung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über gegenseitige Rechtshilfe in Angelegenheiten, 
die mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der Deutschen

Demokratischen Republik Zusammenhängen.

Vom 26. September 1957 

§ 1
Das in Berlin am 2. August 1957 Unterzeichnete — nachstehend veröffentlichte — Abkommen zwischen 

der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken über gegenseitige Rechtshilfe in Angelegenheiten, die mit der zeitweiligen Stationierung 
sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik Zusammenhängen, wird 
bestätigt. “

i
§ 2

Der Tag, an dem das Abkommen gemäß Artikel 26 wirksam wird, ist im Gesetzblatt der Deutschen 
Demokratischen Republik bekanntzumachen.

§ 3
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 26. September 1957

. Der Ministerrat
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Der Minister der Justiz 
\ I. V.: Rau Dr. B e n j a m i n

Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Ministerrates
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